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Keine Anerkennung eines Kehlkopfkrebses als BK Nr. 1103 (Erkrankungen durch Chrom 
oder seine Verbindungen) bei einem Schweißer. 
Außerberuflicher Faktor des Rauchens von überragender Bedeutung.   
 
§ 9 SGB VII, Anl. 1 Nr. 1103 BKV 
 
Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 02.08.2021 – L 1 U 151/21 – 
 
Aufhebung des Urteils des SG Konstanz vom 11.12.2020 – S 1 U 2308/19 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 18/21 - wird berichtet  
 

Die Parteien streiten um die Frage, ob beim Kläger eine BK Nr. 1103 (Erkrankung durch Chrom 
oder seine Verbindungen) anzuerkennen ist. 
Der 1970 geborene Kläger war seit seiner Ausbildung 1987 zum Stahlbauschlosser im Rohr-
leitungs- und Behälterbau tätig. Er führte dabei umfangreiche Schweißarbeiten an Stahl und 
Edelstahl durch. Im Juni 2016 wurde bei ihm ein Kehlkopfkarzinom (links) festgestellt, welches 
durch eine Teilresektion noch im Juli 2016 entfernt wurde. Bei einer Untersuchung Ende 2017 
fand sich kein krankhafter Befund mehr. 
Im März 2017 meldete die Krankenkasse des Klägers einen Erstattungsanspruch gegen-
über der beklagten Berufsgenossenschaft an. 
Daraufhin führte die Beklagte ein Feststellungsverfahren im Hinblick auf mehrere in Betracht 
kommende Berufskrankheiten durch, kam aber zu dem Ergebnis, dass keine BK anzuerken-
nen sei. Auf den ablehnenden Bescheid vom 06.06.2018 legte der Kläger Widerspruch, später 
Klage ein. Der Klage auf Feststellung der BK Nr. 1103 gab das SG statt. 
Die von der Beklagten eingelegte Berufung führt zur Aufhebung der Entscheidung. 
Das LSG sieht die Voraussetzungen für eine Anerkennung der hier nur noch in Frage kommen-
den BK Nr. 1103 nicht als gegeben an. 
Zunächst stellt das Gericht fest, dass der Tatbestand der BK-Ziffer 1103 nur auf Einwirkungen 
durch Chrom und seine Verbindungen abstelle. Er enthalte weder normative Vorgaben in 
Form einer Mindestdosis oder Mindestdauer der Einwirkung noch eine inhaltliche Ein-
grenzung der möglichen Krankheitsbilder. Das 2016 erstdiagnostizierte Kehlkopfkarzinom 
links sei zwar eine Erkrankung, die von dieser BK Ziffer erfasst werde, auch sei eine Chrom-
exposition von festgestellten 371,3 Chrom-IV-Jahren ermittelt worden. Allerdings habe sich 
der Senat nicht davon überzeugen können, dass mit Wahrscheinlichkeit die berufliche Einwir-
kung durch Chrom das Kehlkopfkarzinom wesentlich verursacht habe, denn der Kläger habe 
auch jahrelang geraucht. 
Für den Ursachenzusammenhang sei eine zweistufige Prüfung nötig. Diese beruhe zu-
nächst auf der naturwissenschaftlich-philosophischen Bedingungstheorie, nach der jedes Er-
eignis Ursache eines Erfolges ist, das nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg 
entfiele (conditio-sine-qua-non). Erst wenn auf dieser ersten Stufe feststehe, dass ein bestimm-
tes Ereignis - hier die Einwirkung durch einen Arbeitsstoff - eine naturphilosophische Ursache 
der Krankheit ist, stelle sich auf der zweiten Stufe die Frage, ob die Einwirkung auch rechtlich 
die Realisierung einer in den Schutzbereich des jeweils erfüllten Versicherungstatbestands fal-
lenden Gefahr ist, also eine wesentliche Ursache darstellt (BSG vom 30. 03. 2017 – B 2 U 6/15 
R – [UVR 10/2017, S. 597]).  
Vor diesem Hintergrund gehe der Senat - auf der ersten Stufe des Zurechnungszusammen-
hangs - davon aus, dass die Einwirkungen durch Chrom eine Ursache der Erkrankung des Klä-
gers waren. In Bezug auf die BK Nr. 1103 bestehe allerdings kein allgemein anerkannter wis-
senschaftlicher Erkenntnisstand zur Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Chromeinwirkung 
und Krebserkrankungen. Vor diesem Hintergrund könne der Senat den Ausführungen und 
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Vorschlägen des Gutachters N folgen, dass im Falle des Klägers auch die - unstreitige - Einwir-
kungsdosis von 371 Chrom-IV-Jahren geeignet war, eine Kehlkopfkarzinom zu verursachen 
und dass auch im Einzelfalle von einer Mitverursachung auszugehen sei. 
Allerdings könne sich der Senat auf der zweiten Ebene des Zurechnungsschemas nicht davon 
überzeugen, dass die Belastung durch Chrom die wesentliche Ursache des Kehlkopfkarzinoms 
gewesen sei. Welche Ursache im Einzelfall rechtlich wesentlich ist und welche nicht, sei nach 
der Auffassung des praktischen Lebens über die besondere Beziehung der Ursache zum Eintritt 
des Erfolgs vom Rechtsanwender wertend zu entscheiden. Es sei eine reine Rechtsfrage, die 
sich nach dem Schutzzweck der Norm beantworte. Eine Rechtsvermutung dafür, dass die 
versicherte Einwirkung wegen ihrer objektiven Mitverursachung der Erkrankung auch 
rechtlich wesentlich war, bestehe nicht. Das BSG habe dabei schon immer betont, dass bei 
dieser Prüfung „wesentlich“ nicht gleichzusetzen sei mit „gleichwertig" oder „annähernd gleich-
wertig". Auch eine nicht annähernd gleichwertige, sondern rechnerisch verhältnismäßig niedri-
ger zu bewertende Ursache könne für den Erfolg rechtlich wesentlich sein, solange die andere 
Ursache keine überragende Bedeutung habe (BSG vom 30.01. 2007 - B 2 U 15/05 R - [UVR 
12/2007, S. 807]). 
Hier stehe nach Ansicht des Senates die außerberufliche Einwirkung durch Nikotin einer 
Einstufung der beruflichen Exposition als wesentliche Ursache entgegen. Denn der sta-
tistische, wahrscheinliche Ursachenbeitrag der Chrom-Einwirkung sei im Vergleich zum Niko-
tinkonsum zu niedrig, um als wesentlich eingestuft zu werden. 
Das Gericht bewertet das chrom-assoziierte Risiko mit 2,0, das für den Nikotinkonsum von 
26,25 pack years mit 8,0 bis 8,5. Daraus ergebe sich ein versicherter Risikoanteil von etwa ¼, 
gegenüber ¾ unversicherten Anteils. Danach könne eine wesentliche (Mit-)Verursachung nicht 
angenommen werden. 
Die Revision wurde zugelassen. (D. K.) 

 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 02.08.2021 – L 1 U 151/21 –  
wie folgt entschieden: 
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